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1 . Allgemeine Gemeindeſachen .

Kameraliſtiſche oder kaufmäniſche Buchführung ?

Schon mehrmals iſt im Landtage der Gr . Re —

gierung nahe gelegt worden , für die wirtſchaftlichen

Betriebe des Staates ( Eiſenbahn , Brauerei Rot⸗

haus , Futterhof Dürrenbühl ) ſich der kaufmänni⸗

ſchen Buchführung zu bedienen . Den Abgeordneten ,

die dieſe Anregung gaben , war wohl kaum bekannt ,

daß die kameraliſche Buchführung ſo einfach und

durchſichtig iſt , daß auch der Laie ſich unſchwer da⸗

rin zurechtfindet , daß Bilanz - Verſchleierungen und

Friſierungen unmöglich ſind und daß ſie aus dieſen

Gründen viele Vorzüge gegenüber der kaufmänni⸗

ſchen Buchführung beſitzt . Da der Kameralſtil auch

für die Gemeinderechnungen vorgeſchrieben iſt , wer⸗

den zwei Veröffentlichungen intereſſieren , die in der

Zeitſchrift „ Bank⸗Archiv “ erſchienen ſind und die

wir , ſoweit ſie ſich auf die Buchführung beziehen ,

mit Genehmigung der Schriftleitung zum Abdruck

bringen . Es handelt ſich um einen Vortrag , den

Dr . W. F . Waldſchmidt von Berlin in der Ver⸗

einigung für rechts - und ſtaatswiſſenſchaftliche Fort⸗

bildung zu Köln gehalten hat und die Erwiderung

des Miniſterialdirektors Offenberg in Berlin da⸗

rauf ( Kaufmänniſcher Geiſt und Staatseiſenbahn⸗

verantwortung ) . Der erſtere als Vorſtandsmitglied

eines großen Induſtrieunternehmens tritt begreif⸗

licherweiſe für die kaufmänniſche Buchführung ein .

Er kennt die kameraliſtiſche Buchführung und iſt kein

Gegner derſelben , nur meint er , der Kameralſtil

ſolle da Verwendung finden , wo er paſſe , ebenſo aber

auch der kaufmänniſche Rechnungſtil und zwar der

letztere für die verſchiedenen wirtſchaftlichen Be⸗

triebe , die in immer ſteigendem Umfange von den

öffentlichen Verbänden unternommen würden . Was

für Kaufleute richtig ſei und ſeit einem halben

Jahrtauſend geübt werde , müſſe auch richtig ſein ,

wenn ein öffentlicher Verband gleichartiges unter —

nehme denn in der Hauptſache verfolgten beide den⸗

ſelben Zweck : ſie wollen einen wirtſchaftlichen Er⸗

flog erzielen . Auch der Staat , auch die Gemeinde

erſtellten kein Gaswerk , bauten keine Straßenbahn ,

keine Eiſenbahn oder einen Schlacht - und Viehhof

um nichts zu verdienen oder gar Verluſte zu er⸗

leiden . Sie wollten doch auf dieſem Wege , wenn ſie

auch zugleich öffentliche Zwecke verfolgen , die Steu —

erlaſten nach Möglichkeit erleichtern .

Zur Buchführung ſelbſt ſagt er :

„ Das Prinzip der kameraliſtiſchen Buchführung

iſt außerordentlich einfach ; ich brauche darüber nicht

viel Worte zu verlieren . Sie hat in der Hauptſache

zwei Aufgaben : ſie befaßt ſich nur mit den Einnah⸗

men und mit den Ausgaben , alſo mit den Verände —

rungen des Kaſſenbeſtandes . Ihr Objekt iſt das

Vermögen , ſoweit es Geld iſt , das Geldvermögen ,

und allenfalls da , wo es noch Naturalleiſtungen gibt
—. das ſind aber verſchwindende Fälle — auch Na⸗

turalleiſtungen . Hingegen iſt das Objekt der kauf⸗

männiſchen Buchführung viel weitergehend . Sie

befaßt ſich nicht bloß mit dem Vermögen , ſoweit es

Geld iſt , ſondern mit dem geſamten Vermögen ,



das in irgendeinem Betriebe ſtecken mag . Sie ver⸗

folgt die tatſächlichen Veränderungen , welche das

Vermögen in dem betreffenden Betriebe durchmacht

von Station zu Station . Am intereſſanteſten und

einleuchtendſten wird dies in einem Fabrikbetriebe .

Nehmen Sie einen Fabrikbetrieb an , der ſich ſogar

die Kraft ſelbſt beſchafft . Das fängt an mit dem

Einkauf der Kohlen , und da läßt ſich durch die Buch —

führung rechneriſch verfolgen , wie aus den Kohlen

Dampf , wie aus dem Dampf Elektrizität wird , und

mit welchem Nutzeffekt die Elektrizität in den ver⸗

ſchiedenen Werkſtätten zur mechaniſchen Kraft um⸗

geformt wird . Nehmen Sie weiter an , dieſer Fab⸗

rikbetrieb habe gleichzeitig eine Gießerei . Die Buch⸗

führung verfolgt den Einkauf des Roheiſens , die

Umwandlung des Roheiſens in Gußeiſen , weiterhin ,

wie aus dem gegoſſenen Eiſen in den Werkſtätten

durch Bearbeitung Maſchinen entſtehen . Allen die —

ſen tatſächlichen Umformungen des urſprünglichen

Barvermögens folgt die kaufmänniſche Buchführung ,

und ſie folgt ihnen immer unter einem ganz be⸗

ſtimmten Geſichtswinkel nämlich unter dem : in

welchem Stadium iſt der Betrieb mit Gewinn oder

mit Verluſt verbunden ? Alle die Ausgaben , die in

einem ſo großen Betrieb gemacht werden müſſen ,

werden immer wieder gebucht und verfolgt unter

dem einen Geſichtspunkt , daß der Gewinn oder Ver —

luſt , der ſich an die verſchiedenen Manipulationen

knüpft , erſichtlich ſein muß . Alſo der Zweck der

kaufmänniſchen Buchführung iſt ein ganz anderer ,

als der der kameraliſtiſchen Buchführung . Sie will

nicht bloß das Geſamtergebnis am Schluſſe des

Jahres zeigen , ob insgeſamt Gewinn erzielt wor⸗

den oder ob Verluſt entſtanden iſt , ſondern ſie will

das auch für die einzelnen Vermögensteile nachwei⸗

ſen , in die allmählich das Vermögen in dem Be⸗

triebe umgewandelt wird , und zwar weiſt ſie es für

ſo viele Konti nach , als der Kaufmann für die Ver⸗

mögensbeſtandteile einrichtet . Will der Kaufmann

bloß wiſſen , was er insgeſamt am Schluſſe des Jah⸗

res verdient hat , ſo kann er ſeine Buchführung da⸗

nach einrichten . Will er wiſſen , wieviel er verdient

hat an Kaffee , Reis uſw . , ſo kann er das ebenfalls

tun ; er kann aber noch weiter gehen und nachweiſen ,

wieviel er am indiſchen oder chineſiſchen Tee , oder

wieviel er an den einzelnen Teeſorten verdient . Er

kann dies dadurch erreichen , daß er jeder der ver⸗

ſchiedenen Sorten ein beſonderes Konto einräumt

und nun zwiſchen dieſen Konti , dem Kaſſenkonto ,

dem Kontokorrentkonto und dem Gewinn - und Ver⸗

luſtkonto operiert . Darauf iſt die kameraliſtiſche
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Buchführung nicht zugeſchnitten . Dieſe will nur ei⸗

nen Vergleich der Einnahmen und Ausgaben und

den ſich daraus ergebenden nakten Ueberſchuß feſt⸗

ſtellen , der aber etwas ganz anderes iſt , als was der

Kaufmann unter Reingewinn verſteht . Sie ver⸗

folgt ein anderes Ziel , das Ziel der Kontrolle , ob die

tatſächlichen ſogenannten Iſt⸗ - Einnahmen und Iſt⸗

Ausgaben übereinſtimmen mit dem ſogenannten

Soll , d. h. mit dem Voranſchlag , mit den von der

Volksvertretung bewilligten Einnahmen und Aus⸗

gaben . “

Für die letztere Anſicht wird u. A. folgendes

Beiſpiel angeführt :

„ Andere Verluſtpoſten ſind Verſicherungsprä —

mien wie für Feuer⸗ , Gas⸗ , Haftpflicht - und andere

Verſicherungen . Sie werden denken , das können

immer nur Paſſivpoſten ſein , denn das ſind Aus⸗

gaben , Unkoſten , Verluſte . Sie werden aber auf

dem Verſicherungskonto in kaufmänniſchen Betrie⸗

ben auch häufig Aktivpoſten finden . Ja , es kann

ſogar vorkommen und kommt nicht ſelten vor , daß

bei dem Verſicherungskonto die Aktivſeite überwiegt ,

ſo daß es ſchließlich im Gewinn - und Verluſtkonto

mit einem Aktivſaldo ſtehen muß . Wie iſt das mög⸗

lich ? Ich erwähne dies deshalb , weil das eine ſehr

intereſſante Seite der ganzen kaufmänniſchen Buch⸗

führung erſchließt . Nehmen Sie z. B. an , man

zahlt , wie es die Regel iſt , die Feuerverſicherungs⸗

prämien für fünf Jahre im Voraus . Im Kaſſen⸗

konto wird das eine glatte Ausgabe ſein und die

Prämienzahlung kann in der kameraliſtiſchen Buch⸗

führung nur erſcheinen als Ausgabe . Der Kaufmann

macht das anders . Der ſagt ſich , das iſt eine Aus⸗

gabe , die nicht nur der einen Rechnungsperiode zur

Laſt fällt und zugute kommt dadurch , daß ich ver⸗

ſichert bin , ſondern fünf Jahren . Ich habe in dem

einen Jahre für vier Jahre zu viel bezahlt , und es

wäre ein Unrecht gegen das Gewinnergebnis die⸗

ſes Jahres , wenn ich es belaſten würde mit Ausga⸗

ben für die übrigen 4 Jahre Alſo erſcheint die Aus⸗

gabe für vier Jahre auf der Aktivſeite , gewiſſer⸗

maßen als Vermögensbeſtand , und nur ſoweit die

Verſicherungsprämie auf das laufende Jahr ent⸗

fällt , auf der Paſſivſeite . Das iſt ein Beiſpiel für

das , was man ein Antizipationskonto nennt . Ich

habe die Laſten kommender Jahre antizipiert und

heute ſchon gezahlt , um das bekannte Freijahr zu

genießen . Der Kaufmann ſagt mit Recht : Dieſer

Vorteil muß auch dem laufenden Jahre zugute kom⸗

men ; die Ausgaben für kommende Jahre dürfen

nicht das Ergebnis dieſes Jahres beeinträchtigen .



Miniſterialdirektor Offenberg ſagt in ſeiner Er —

widerung , die kaufmänniſche Buchführung kenne er

zwar einigermaßen , doch nicht ſo eingehend , daß er

ſich auf ſein eigenes Urteil allein verlaſſen möchte

und führt dann weiter aus :

„ Die Frage der Einführung dieſer Buchführung
bei der Eiſenbahnverwaltung iſt keineswegs neu , iſt

vielmehr von zuſtändiger Seite ſchon mehrfach ſehr

eingehend erörtert worden und zwar zum erſtenmal

aus Anlaß der Verſtaatlichung . Die alten Privat⸗

bahnen hatten keineswegs ämtlich die kaufmänniſche

Buchführung , vielmehr bediente ſich eine Reihe von

ihnen , darunter ſehr gut geleitete , z. B. die Cöln⸗

Mindener , der kameraliſtiſchen Buchführung . Als

nun die große Verſtaatlichung einſetzte , kam man vor

die Frage , ob man die eine oder die andere Buch —

führung wählen wollte . Doch ſchon damals fiel die

Entſcheidung zugunſten der kameraliſtiſchen .

Könnte man vielleicht auch noch der Auffaſſung

ſein , zu dieſem Entſchluſſe habe die Unbekanntheit

der Staatsbeamten mit der kaufmänniſchen Buch⸗

führung Anlaß gegeben — was ſachlich allerdings

nicht zutrifft —, ſo liegt die Sache anders wie

im Jahre 1895 , als gelegentlich der Reorganiſation

der Staatseiſenbahnen auch die neue Finanzordnung

geſchaffen wurde . Damals ſtand an der Spitze der

Staatseiſenbahnverwaltung Miniſter von Thie⸗

hen , der jahrelang dem Direktorium der rheini⸗

ſchen Bahn ( mit kaufmänniſcher Buchführung ) ange⸗

hört hatte , an der Spitze des Finanzminiſteriums

Miniſter von Miquel , der aus ſeiner früheren

Stellung bei einer unſerer größten Privatbanken

gleichfalls die kaufmänniſche Buchführung ganz ge —

nau kannte . Bei der Ausarbeitung der Finanzord⸗

nung , an der beide Reſſorts beteiligt waren , wurde

das zu wählende Buchungsſyſtem abermals ganz

genau erwogen , wobei auch das in Privatbetrieben

übliche Verfahren eingehend ſtudiert wurde . Zu⸗

fällig waren bei der Abfaſſung der Finanzordnung

in hervorragender Weiſe zwei ehemalige Buchhalter

von Privatbahnen mit kaufmänniſcher Buchführung

tätig . Allen Beteiligten war dieſe alſo völlig ge⸗

läufig . Trotzdem entſchloß man ſich abermals zur

Beibehaltung der kameraliſtiſchen Buchführung , und

noch kürzlich verſicherten mir die beiden letzerwähn⸗

ten Herren , von denen der eine inzwiſchen penſio⸗

niert , alſo ganz unbefangen iſt , gerade in bezug auf

den Waldſchmidtſchen Aufſatz , daß die Einführung

der kaufmänniſchen Buchführung der Eiſenbahnver⸗

maltung keinen Nutzen gewähren , wohl aber ſehr

hohe Koſten verurſachen würde . Endlich hat ſich
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auch noch die im vorigen Jahre vom Miniſter der

öffentlichen Arbeiten zum Studium der wirtſchaft —

lichen Organiſation größerer Privatwerke eingeſetzte

Kommiſſion abermals mit der Frage der kaufmän⸗

niſchen Buchführung für die Staatseiſenbahn be⸗

faßt und iſt gleichfalls zu der Ueberzeugung gekom⸗

men , daß ihre Einführung für die Staatseiſenbahn⸗

verwaltung nicht zu empfehlen ſei . Man wird da⸗

raus wohl den Schluß ziehen können , daß die Vor⸗

teile dieſer Buchführung für die Staatseiſenbahnver⸗

waltung doch nicht ſo zweifelsfrei ſind , wie ſie Herr

Dr . Waldſchmidt darſtellt .

Der große Vorzug der äußerſt geiſtreich erdach —

ten kaufmänniſchen Buchführung beſteht in der Ue⸗

berſichtlichkeit über das Ergebnis des geſamten Un⸗

ternehmens . In dieſer Beziehung kann ſie auf völ⸗

lige Zuverläſſigkeit Anſpruch machen , vorausgeſetzt ,

daß die Grundſätze , nach denen ſie geführt wird , zu⸗

treffend ſind . Denn die kaufmänniſche Buchführung

bietet nur das Gerippe . Allerdings bringt ſie ſchon

einige kaufmänniſch richtige Grundſätze zur Geltung ,
indem ſie beiſpielsweiſe auf die Notwendigkeit der

Scheidung zwiſchen Vermögen und Jahresergebnis
und das Erfordernis der Abſchreibung hinweiſt .
Aber wo die Scheidegrenze zu ſetzen und welche Ab⸗

ſchreibung für angemeſſen zu erachten , ſagt ſie nicht ,
Die Bilanz iſt daher zwar für den Geſchäftsinhaber ,
der die dabei beobachteten Grundſätze kennt , völlig

aufklärend , für den Dritten iſt ſie dagegen zur Be⸗

urteilung des Unternehmens meiſtens unzureichend .

Zum mindeſten bedarf es in der Regel der Zuſam⸗

menſtettung mehrerer Bilanzen und ſonſtiger ſtati⸗

ſtiſcher Nebenaufzeichnungen , die kein notwendiges
Glied der kaufmänniſchen Buchführung ſind .

Außer der Ueberſicht über das ganze Geſchäft er⸗

leichtert die kaufmänniſche Buchführung durch Ein⸗

richtung beſonderer Konten auch die Ueberſicht über

die einzelnen Geſchäftszweige . Indeſſen geht es

ſchon hier ohne gewiſſe Willkürlichkeiten nicht ab ,

wodurch die Zuverläſſigkeit des Ergebniſſes beein⸗

trächtigt wird . Angenommen , ein Werk betreibe

eine Gießerei und laſſe deren Produkte teils ohne
weiteres in den Handel gehen , zum Teil zu Ma⸗

ſchinen verarbeiten , deren übrige Beſtandteile in

einer eigenen Maſchinenfabrik des Werks angefer⸗

tigt werden ; für die Montage und Verpackung ſet
eine beſondere Abteilung eingerichtet , ebenſo beſtehe

für die Beſchaffung von Kraft und Licht ein beſon⸗
deres Elektrizitätswerk , ſo kann z. B. ſchon bei der

Verteilung der Beſchaffungskoſten für Kohlen für
das Elektrizitätswerk und die Gießerei verſchieden



gerechnet werden , wenn etwa der Beſchaffungsver —

trag einen mit der Verbrauchsmenge wachſenden

Rabatt gewährt . Soll dieſer dem Konto der Gie —

ßerei oder dem des Elektrizitätswerks gutgeſchrieben

oder gleichmäßig verteilt werden ? Wie aber ſollen

erſt die Leiſtungen des letzteren bewertet werden ?

Wird der Kaufpreis hoch und der Lichtpreis nied —

rig angeſetzt , ſo wird die Maſchinenfabrik belaſtet

und Gießerei und Montageabteilung , die nur Licht

gebrauchen , entlaſtet und umgekehrt . So geht es

auch mit vielen anderen Dingen . Ob der einzelne

Geſchäftszweig mit Gewinn oder Verluſt arbeitet ,

hängt bis zu einem gewiſſen Grade von den Be —

ſtimmungen ab , die für die Verbuchung getroffen

werden .

Ein verſtändiger Kaufmann wird ſich der Un —

vollkommenheit dieſes Zuſtandes ſtets bewußt blei —

ben , könnte es doch geradezu verhängnisvoll werden ,

wollte er das auf Grund der mehr oder minder will⸗

kürlichen Annahmen feſtgeſtellte Ergebnis der ein⸗

zelnen Geſchäftszweige als unumſtößlich richtig er —

achten . Es könnte z. B. — um bei obigem Fall zu

bleiben — vorkommen , daß die Gießerei unrentabel

erſchiene , weil der ganze Rabatt am Kohlenpreiſe

dem —erſt ſpäter eingerichteten — Elekrizitäts⸗

werke gutgeſchrieben und ihr die elekriſche Beleuch —

tung zu hoch angerechnet wäre , während das Elek —

trizitätswerk vielleicht mit einem beträchtlichen Ue⸗

berſchuß abſchlöſſe . Kein verſtändiger Kaufmann

wird ſich daher ſklaviſch an das Ergebnis ſeiner

Buchführung halen und in obigem Fall daraus

etwa den Schluß ziehen , daß er die Gießerei ab⸗

ſtoßen oder ſtill legen müſſe .

Dieſe Willkürlichkeiten erhöhen ſich , je weiter

die Teilung der Buchführung für die einzelnen Ge⸗

ſchäftszweige geht . Gewiß iſt es richtig , wenn Herr

Dr . Waldſchmidt anführt , der Kaufmann könne z.

B. durch die kaufmänniſche Buchführung feſtſtellen ,

was er am Tee verdiene , und ich kenne einen Groß⸗

kaufmann , der mit Tee , Kaffee und Tabak handelt ,

und in der Tat für jeden dieſer Artikel ein beſon⸗

deres Konto angelegt hat . Wollte aber der kleine

Kolonialwarenhändler , der hundert von Artikeln

führt , für jeden Artikel ein Konto einrichten , ſo wür⸗

de er nicht nur mit einer ungeheuren Arbeit be⸗

laſtet werden , ſondern das Ergebnis wäre infolge

ſeiner Unzuläſſigkeit kaum brauchbar . Dieſer ver⸗

folgt daher das Erträgnis der einzelnen Artikel

nicht durch die kaufmänniſche Buchführung , ſon⸗

dern durch Nebenaufzeichnungen unter Beſchränkung

auf Schätzungen und Stichproben , ſoweit das irgend
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angängig . Aber auch wo die einzelnen Geſchäfts⸗

zweige in der kaufmänniſchen Buchführung getrennt

behandelt werden , liegt der Wert nicht ſo ſehr in

dem abſoluten Ergebnis , als in dem relativen , d. h.

in dem Vergleich der Ergebniſſe desſelben Geſchäfts⸗

zweiges mit denen der Vergangenheit . Dazu aber

bedarf es wiederum beſonderer Nebenaufzeichnun⸗

gen , da die kaufmänniſche Buchführung den Ver⸗

gleich mit der Vergangenheit nicht ohne weiteres

ergibt .

Die kaufmänniſche Buchführung ergibt nur , daß

bei irgendeinem Geſchäftszweige ein Verluſt oder

eine Verſchlechterung des Gewinnes vorliegt , läßt

dagegen die Urſachen dieſer Erſcheinung und die

Mittel zur Abhilfe nicht ohne weiteres erkennen ,

dazu bedarf es erſt wieder beſonderer Nebenaufzeich⸗

nungen und Kontrollen . In dieſer Beziehung iſt die

vielgeſchmähte kameraliſtiſche Buchführung der

Staatseiſenbahnverwaltung der kaufmänniſchen ſo⸗

gar überlegen . Denn ſie iſt mit Vorbedacht ſo ange —

legt , daß aus ihr ohne weiteres die einzelnen Ein⸗
nahme⸗ und Ausgabezweige erſehen werden kön⸗

nen . Bei der Staatseiſenbahn werden die Betriebs⸗

einnahmen eingeteilt in ſolche aus dem Perſonen⸗

und Gepäckverkehr , ſolche aus dem Güterverkehr und

ſolche aus anderen Einnahmequellen geringerer Be⸗

deutung ( Leiſtungen für Dritte , Wagenmieten , Alt⸗

materialienerlöſe uſw . ) , ferner die Betriebsausgaben

je nach den Empfängern in die Ausgaben für das

Perſonal , die Ausgaben für Lieferanten der Mate⸗

rialien und die Ausgaben an Unternehmer , Hand⸗

werker und ſonſtige Perſönlichkeiten , alles wieder

geteilt nach Betrieb , Bahnunterhaltung und Be⸗

triebsmittelunterhaltung . Damit erhalten wir große

Zahlengruppen , bei denen die unvermeidlichen Zu⸗

fälligkeiten der einzelnen Aufwendungen ſich bereits

ausgeglichen haben , und die daher einen Vergleich

namentlich mit der Vergangenheit und dem eigenen

Anſchlag des zuſtändigen Beamten zulaſſen . Ins⸗

beſondere werden dabei die Ausgaben an der Hand

der Leiſtungen nachgeprüft , die allerdings — übri⸗

gens gerade wie bei der kaufmänniſchen Buchfüh⸗

rung —durch beſondere Nebenaufzeichnungen er⸗

mittelt werden müſſen . Bei dieſer Art der Buch⸗

führung läßt ſich alsbald ermitteln , welcher Teil der

Ausgabe zu den Leiſtungen nicht in einem angemeſ⸗

ſenen Verhältniſſe ſteht , ob zuviel Perſonal vorhan⸗

den iſt , ob zuviel Materialien verausgabt ſind oder

die Inanſpruchnahme der Unternehmer und Hand⸗

werker zu groß war , ob der eigentliche Betriebsdienſt ,

oder die Bahnunterhaltung oder der Werkſtätten⸗
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dienſt zuviel Aufwendungen in Anſpruch genommen

hat .

Der ſchwache Punkt der kaufmänniſchen Buch —

führung iſt ihre Umſtändlichkeit . In welchem Maße

dies zutrifft , ergibt ſich z. B. daraus , daß die im

Vorjahre eingeſetzte Studienkommiſſion bei einer

kleinen Stichprobe der kaufmänniſchen Buchführung

feſtſtellte , wie derſelbe Poſten in der Buchhalterei

des beſichtigten Werkes nicht weniger als 14mal ge⸗

bucht war , während er bei der Staatseiſenbahnver⸗

waltung höchſtens Amal gebucht worden wäre . Die

Zahl der Buchungen wächſt darüber hinaus noch

weiter , je mehr die kaufmänniſche Buchführung in

die Einzelheiten eindringen will und immer weitere

Konten anlegt . Selbſtredend koſtet das Geld ; aber

ſo lange es ſich um die wichtige Ueberſicht über das

Geſamtgeſchäft handelt , kann man das in den Kauf

nehmen . Da die kaufmänniſche Buchführung jedoch
wie gezeigt , in ihrer Zuverläſſigkeit abnimmt , je

mehr ſie ſich auf die einzelnen Geſchäftszweige ver —

teilt , die Koſten aber umgekehrt in gleichem Maße

wachſen , ſo wird jeder verſtändige Kaufmann die

kaufmänniſche Buchführung nicht weiter erſtrecken ,
als unbedingt notwendig iſt . Herr Dr . Waldſchmidt

glaubt meinen Hinweis auf die Mehrkoſten beſtrei⸗
ten zu können . Demgegenüber darf ich wohl auf
eine Bemerkung der vorjährigen Studienkommiſſi⸗

on hinweiſen , an deren Spitze der Präſident des

Zentralamts , Wirklicher Geheimer Ober - Regie⸗

rungsrat Hoff ſtand — ein Praktiker , ebenſo ver⸗

traut mit der kaufmänniſchen wie mit der kamer⸗

aliſtiſchen Buchführung , geſchult überdies auf lan⸗

gen Studienreiſen in England und Amerika , die

gerade den inneren Betrieb der dortigen Privatbah⸗

nen zum Gegenſtand hatten . Der Bericht beſagt

über dieſen Punkt :

„ Soviel iſt aber ſchon jetzt zu überſehen , daß die

Staatseiſenbahnverwaltung ein Buchungsverfahren

in dieſer Form und Ausdehnung mit ihrem gegen —

wärtigen Perſonal keinesfalls würde durchführen

können . Es würde dazu vielmehr einer ganz au⸗

ßerordentlichen Vermehrung des Perſonals an zahl⸗

reichen Stellen der Verwaltung bedürfen , ohne daß

an irgendeiner anderen Stelle bemerkbare Verein⸗

fachungen , namentlich auch nicht in der Kontrolle der

Wirtſchaftlichkeit erzielt werden könnten . “

Hier kommt nur die Frage in Betracht , ob die

kaufmänniſche Buchführung für die wirtſchaftlichen

Unternehmungen der Gemeinden geboten iſt und

dieſe Frage möchten wir verneinen . Bei aller Aehn⸗

lichkeit mit Privatbetrieben ſind für die fraglichen
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Unternehmungen doch nicht lediglich kaufmänniſche

Geſichtspunkte maßgebend . So iſt z. B. eine Stadt

manchmal genötigt , Straßenbahnlinien zu erſtellen ,

obwohl von vornherein feſtſteht , daß dieſelben nicht

rentieren werden ; ganz zu ſchweigen von Unterneh⸗

mungen , von denen man weiß , daß ſie dauernd Zu⸗

ſchüſſe erfordern werden , z. B. Saalbauten . Auch

in ſozialer Hinſicht wird von der Gemeinde mehr

erwartet als von einem Privatunternehmer . Das

ſind zum Teil die Gründe , aus denen die Unter⸗

nehmungen der Gemeinde immer einen geringeren

Gewinn abwerfen werden als Privatgeſchäfte und

dagegen bietet weder die kaufmänniſche Buchführung

noch der kaufmänniſche Geiſt Schutz . Die Zeiten , in

denen die Gemeinden ſich damit begnügten , für

ihre Unternehmungen nur die Vergleichung der Ein —

nahmen mit den Ausgaben und den nackten Ueber⸗

ſchuß feſtzuſtellen , ſind längſt vorüber , es wird übe —

rall der Reingewinn berechnet ; daß dieſe Berechnung

nach der kameraliſtiſchen Buchführung ebenſo leicht

und ebenſo ſicher möglich iſt wie nach der kauf⸗

männiſchen beweißt der § 39 Abſatz 2 Ziffer 4 der

badiſchen Gemeinderechnungsanweiſung ( Zuſatz 13) .
Und wenn hier Abſchreibungen im Sinne der kauf⸗

männiſchen Buchführung auch nicht erfolgen , ſo ge⸗

ſchieht dafür die Schulden - Tilgung und die Spei⸗

ſung der Erneuerungfonds aus Betriebsüberſchüſ⸗

ſen , was rechneriſch zu den gleichen Ergebniſſen

führt . Richtig iſt , daß ſich bei der kameraliſtiſchen

Buchführung der genaue Stand des Vermögens im

Laufe des Jahres nicht ermitteln läßt , das iſt aber

für Gemeindeunternehmungen auch gar nicht nötig .
Eine Gemeinde kann nicht den Preis für den Ku⸗

bikmeter Gas um einen Viertelspfennig hinaufſetzen ,
wenn ſich dies infolge von Lohnerhöhungen rechne⸗

riſch als richtig erweiſen ſollte ; ſie wird ſich eine

Zeit lang mit einem geringeren Gewinne begnügen
und wird , wenn die den Lohnerhöhungen folgenden

höheren Kohlenpreiſe kommen , den Gaspreis neu

regeln . Die Erfahrungen ermöglichen dann eine

richtige Bemeßung des Preiſes , ohne daß die An⸗

kaufskoſten für die Kohlen vom Koſten⸗ zum Kohlen⸗

konto , dann zum Gas⸗ , Koks⸗ und Theerkonto , von

dieſem zum Kunden⸗ und endlich zum Gewinn⸗ und

zum Kaſſenkonto umgebucht werden . Fällt der

Gaspreis ſchließlich doch um einen Zehntelspfennig
zu hoch aus ſo hat dies nichts zu bedeuten , weil der

Mehrertrag wieder der Allgemeinheit zukommt .

Ganz anders beim Kaufmanne ! Dieſer muß ſchon

im Laufe des Jahres kalkulieren , ( berechnen , über⸗

ſchlagen ) um den richtigen Verkaufspreis zu ermit⸗



teln ; denn verkauft er zu billig , ſo ſchädigt er ſich ,

ſind ſeine Preiſe zu hoch , ſo verliert er die Kunden .

Auch die erwähnte Verteilung der Verſicherungs —

prämien auf mehrere Jahre iſt kein Vorzug der kauf⸗

männiſchen Buchführung , denn ſie läßt ſich bei der

kameraliſtiſen in gleicher Weiſe durchfüren ; man

bucht die auf die ſpätere Zeit entfallenden Prämien

unter Rechnungsabteilung III . , wodurch ſich ein Ein⸗

nahmereſt ergibt , der in den einzelnen Jahren in

Rechnungabteilung II . endgiltig verausgabt wird .

Es iſt dies der gleiche Vorgang wie bei der kauf⸗

männiſchen Buchführung , nur daß der betr Poſten

ſtatt „ Aktiv - Saldo “ — „ Einnahmereſt “ heißt .

Aber auch in der Zuverläſſigkeit wird die kame⸗

raliſtiſche Buchführung durch die kaufmänniſche nicht

übertroffen . So fanden wir bei der Prüfung einer

kaufmänniſch geführten Kreditkaſſenrechnung , daß

ein Schuldnerkonto , auf das keine Zahlung gelei —

ſtet worden war , fehlte und daß die Bilanz doch

ſtimmte ; in einer anderen Genoſſenſchaftsrechnung

wurden alljährlich kleinere Ausſtandspoſten , auf de⸗

ren Eingang nicht zu rechnen war , nicht in die neue

Rechnung übertragen und dieſe ſtimmte doch . Daß

ſo etwas bei der kameraliſtiſchen Buchführung un⸗

möglich iſt , braucht hier nicht erötert zu werden .

Nach all ' dem kommen wir zu dem Schluße , daß

für die Einführung der kaufmänniſchen Buchfüh⸗

rung für die wirtſchaftlichen Betriebe der Gemein —

den zum Mindeſten kein dringendes Bedürfnis be⸗

ſteht . Wenn für die kameraliſtiſche Buchführung

auch nicht der Anſpruch erhoben wird , daß ſie äu —

ßerſt geiſtreich erdacht ſei , ſo iſt ſie doch einfach , klar

und zuverläſſig ; und der ſehr ſinnreich erdachten

Nachweiſung über die Veränderung des Reinver —

mögens hat die kaufmänniſche Buchführung über⸗

haupt nichts Gleichwertiges gegenüber zu ſtellen .

— — —

6 . Sonſtiges .

Familienunterſtützungen betrefſend .

Die Reichsleitung hat ſtets den Standpunkt ver⸗

treten und zu wiederholten Malen eindringlichſt

darauf hingewieſen , daß bei Prüfung der Anträge

auf Familienunterſtützung weitgehendes Wohlwol —

len gezeigt und jede Engherzigkeit vermieden wer —

den ſollte . An dieſer Auffaſſung hat ſich nichts ge⸗

ändert . Auch jetzt noch wird es für unbedingt er⸗

forderlich erachtet , daß für die Angehörigen der

Kriegsteilnehmer in jeder Hinſicht ausreichend ge —

ſorgt wird . Die an der Front kämpfenden Män⸗

ner , die tagtäglich ihr Leben für das Vaterland ein⸗

ſetzen , haben Anſpruch darauf , der Sorge um die

ihrigen daheim enthoben zu ſein . Sie müſſen das

Bewußtſein in ſich tragen , daß ihre Familien , für

die ſie ſelbſt jetzt nicht zu ſchaffen vermögen , keine

Not leiden , ſondern erhalten , was für den Lebens⸗

unterhalt uſw . erforderlich iſt .

Wenn ſomit das Reich ſeine Pflicht gegenüber

den Angehörigen der Kriegsteilnehmer in weitge⸗

hendſter Weiſe erfüllen muß , ſo müſſen aber auch

die Angehörigen der Pflichten eingedenk ſein , die in

dieſer ernſten Zeit jeder gegen das Vaterland hat .

Es hat aber den Anſchein , als ob dies nicht durch —

weg der Fall iſt . Von verſchiedenen Seiten , insbe⸗

ſondere aus ländlichen Bezirken , iſt unter aller An⸗

erkennung der Gewiſſenhaftigkeit anderer Krieger —

frauen , Klage darüber geführt , daß ſich ein Teil der

Kriegerfrauen , und zwar ſelbſt ſolche , die früher

ſtets auf Arbeit gegangen ſind , nicht zur Uebernahme

der Arbeit bereit finden ließen , trotzdem ſie körper —

lich und nach ihren geſamten Verhältniſſen dazu

ſehr wohl imſtande ſeien . Auch ſollen ſich vielfach

Frauen geweigert haben , ihre Kinder , die früher

ſtets auf Arbeit gegangen und auch dazu kräftig ge⸗

nug ſind , in der Zeit der größten Arbeitshäufung

bei den ſo unbedingt der Förderung bedürfenden

landwirtſchaftlichen Arbeiten mithelfen zu laſſen .

Ein ſolches Verhalten kann in den jetzigen Zeiten ,

wo es im Intereſſe des wirtſchaftlichen Durchhal —

tens auf jede einzelne Arbeitskraft ankommt , und

wo jeder einzelne , wer es auch ſein möge , die Pflicht

hat , nach ſeinen Kräften mitzuarbeiten , nicht ge⸗

billigt werden . Wo derartige Fälle vorkommen ,

wird es daher die Pflicht der Behörden ſein , nöti⸗

genfalls einzugreifen . Weigern ſich Kriegerfrauen ,

die nach ihren häuslichen Verhältniſſen abkömm⸗

lich ſind und körperlich zu arbeiten vermögen , vor

allem junge alleinſtehende Kriegerfrauen zu arbei⸗

ten , ſo wird angenommen werden können , daß ſie

un auch der Familienunterſtützung zum Durch⸗

kommen nicht bedürfen . Es wird deshalb , auch im

Intereſſe der Allgemeinheit und mit Rückſicht auf die

gewiſſenhaft ihre vaterländiſche Pflicht erfüllenden

Frauen , zu rechtfertigen ſein , bei dieſen Krieger⸗

frauen zur Einziehung der Familienunterſtützung zu

ſchreiten . Selbſtverſtändlich darf dies nur nach

reiflicher Prüfung und auch nur geſchehen , nachdem

die Frauen auf ihre Pflicht unter Mitteilung der

Folgen ernſthaft hingewieſen ſind . Die Krieger⸗

frauen tragen ſelbſt die Schuld daran , wenn ſie

durch ihr Verhalten ein ſolches Vorgehen der Be⸗
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hörden herausfordern und müſſen dann auch die

Folgen tragen .

Wird ſomit Kriegerfrauen , die ſich trotz vor —

handener Möglichkeit und Fähigkeit dauernd ihrer

Pflicht zu arbeiten entziehen , die Familienunter⸗

ſtützung nicht weiter zu gewähren ſein , ſo werden

die Lieferungsverbände auf der anderen Seite bei

Frauen , die ihre Pflicht in jeder Weiſe tun und wo⸗

möglich trotz ſchwieriger häuslicher Verhältniſſe ſich

durch ihrer Hände Arbeit noch etwas hinzu erwer⸗

ben , nicht engherzig zu verfahren haben . Die Fa⸗

milienunterſtützung wird ihnen nicht etwa mit Rück⸗

ſicht auf den Arbeitslohn ohne weiteres entzogen

oder gekürzt werden dürfen . Bei Berückſichtigung

der ſchwierigen Ernährungsverhältniſſe und teue⸗

ren Lebensbedingungen , die z. Zt . herrſchen , wird

ſie ihnen vielmehr , auch im Intereſſe der beſſeren

Ernährung der Kinder , im weſentlichen auch dann

zu belaſſen ſein , wenn eine Bedürftigkeit nicht ganz

zweifellos vorliegen ſollte . Ein ſolches Vorgehen iſt

auch mit der Beſtimmung des Geſetzes , daß die Be⸗

dürftigkeit bei Gewährung der Familienunterſtüt⸗

zung maßgebend ſein ſoll , durchaus in Einklang zu

bringen , da den Kriegerfrauen durch Uebernahme

von Arbeit meiſt auch beſondere Ausgaben z. B.

durch Mehrverbrauch an Kleidung , für Stellver⸗

tretung im Haushalt und dergleichen erwachſen

werden . Die Lieferungsverbände werden daher die

Frage , ob bei Uebernahme von Arbeit die Familien⸗

unterſtützung ganz fortfallen oder gekürzt werden

kann , nach Lage der geſamten Verhältniſſe prüfen

müſſen . Allgemeine Anordnungen laſſen ſich in die⸗

ſer Hinſicht nicht treffen , zumal auch bei der Gewäh —

rung von Zuſatzunterſtützungen in den einzelnen

Lieferungsverbänden ganz verſchieden verfahren

wird . Als Grundſatz wird für alle Lieferungsver —

bände gelten können , daß von dem Arbeitsverdienſte

der Kriegerfrauen bei Prüfung der Bedürftigkeit ein

Teil , vielleicht 5b6 vom Hundert bei Prüfung der

Bedürftigkeit überhaupt außer Betracht zu laſſen iſt .

Auch wird noch zu beachten ſein , daß , falls eine

Frau gezwungen iſt , außerhalb ihres Wohnortes

Arbeit zu nehmen und ſomit doppelten Haushalt

zu führen , ihr dadurch auch beſondere Unkoſten er —

wachſen . Für dieſe Fälle würde der in meinem

Schreiben vom 9. Januar 1917 — J . A. 335 —

bezüglich der zur Arbeit entlaſſenen Heerespflichti⸗

gen aufgeſtellte Grundſatz durch die dadurch ent⸗

ſtehenden Mehrkoſten mit 2 Mark für den Tag in

Anſatz zu bringen ſind , zur Richtſchnur genommen

werden können . ( Erlaß des Reichsamts des In —

nern vom 6. März 1917 Nr . 1753 ) .

I

Die Unterſtützung von Familien in den Heeresdienſt

eingetretener Mannſchaften betreſſend .

Eine Entlaſſung im Sinne der Beſtimmung in

3. 2 der Bundesratsverordnung vom 3. Dezember

1916 ( Reichs⸗Geſetzbl . Seite 1323 ) liegt u. E. dann

vor , wenn der Mann die bisher bezogenen militär .

Gebührniſſe nicht mehr erhält , ſondern auf den Er —

trag ſeiner Arbeit angewieſen iſt , ſoweit nicht in be —

ſonderen Fällen ( vergl . Erl . des Reichsamts des

Innern vom 16 . Januar 1917 Nr . 627 ) ausdrück⸗

lich ausgeſprochen wird , daß die in Frage ſtehenden

Heerespflichtigen trotz Wegfalls der militäriſchen Ge —

Gebührniſſe im Militärverhältnis bleiben , und der

Anſpruch auf Familienunterſtützung daher im Falle

der Bedürftigkeit fortbeſteht . Ob der Mann als

entlaſſen , „ freigegeben “ oder „ beurlaubt “ bezeichnet

wird , iſt hierbei gleichgültig , es iſt jedoch zu unter⸗

ſcheiden , ob er mit oder ohne Militärrentenanſpruch

entlaſſen wird . Erſteren Falles hat ſeine Familie

noch 3 Monate über den Tag des Beginns der Rente

hinaus die Unterſtützung fortzubeziehen ( § 0 B. R.

V. v. 21 . Januar 1916 ) letzteren Falles nur für die

Dauer eines halben Monats nach der Entlaſſung .

( Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom 14 . 3. 17 .

Nr . 10582 ) .

Die unterſtützung von Familien in den Dienſt

eiugetretener Mannſchaften betr .

§ 5 der Bundesratsverordnung vom 21 . Januar

1916 ( Reichs⸗Geſetzblatt Seite 55 ) iſt auch auf Fälle

anwendbar , in denen die Unterbringung der Unter⸗

ſtützungsberechtigten in einer Anſtalt oder in Fami⸗

lienpflege auf eigene Koſten der Familienangehöri⸗

gen erfolgt iſt .

In Zukunft iſt daher allgemein davon auszu⸗

gehen , daß nicht nur die im Wege der Armenpflege

erfolgte Unterbringung , ſondern auch die von den

Familienangehörigen bewirkte Anſtaltspflege und

die gegen Entgelt veranlaßte Familienpflege unter

den § 5 der Bundesratsverordnung vom 21 . Januar

1916 fallen .

Hierbei iſt zu beachten , daß ſich die Zuſtändig⸗

keit der Lieferungsverbände für die Gewährung der

Familienunterſtützungen in dieſen Fällen nach dem

Grundſatze der Familieeneinheit beſtimmt .

Sind alſo eheliche , oder den ehelichen geſetzlich gleich⸗

ſtehende Kinder unter 15 Jahren oder über 15 Jahre

alte , wirtſchaftlich unſelbſtändige Kinder auswärts

—

—

—

—

—

——



auf Koſten der Eltern in einer Anſtalt , in einer

verwandten oder fremden Familie untergebracht , ſo

iſt derjenige Lieferungsverband , der die Ehefrau des

in den Dienſt Eingetretenen zu unterſtützen hat , auch

zur Unterſtützung der Kinder verpflichtet , d. h. der⸗

jenige Lieferungsverband , in deſſen Bezirk die Ehe⸗

frau z. Zt . des Beginns ihres Unterſtützungsan⸗

ſpruchs ihren gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat .

Ort und Zeit der Geburt der Kinder berühren die

Zuſtändigkeit der Lieferungsverbände nicht , da die

auf Koſten der Eltern anderweitig untergebrachten

Kinder einen ſelbſtändigen Aufenthalt im Sinne des

§ 4 des Familienunterſtützungsgeſetzes nicht begrün⸗

den .

Ein ſolcher Zuſammenhang liegt jedoch nicht

mehr vor , wenn die Kinder ohene Entgelt der

Interhaltspflichtigen von Verwandten oder fremden

Familien in Pflege genommen worden ſind . In

dieſen Fällen iſt daher weder eine „ Familien⸗

pflege “ im Sinne des § 5 der Bundesratsverord —

nung vom 21 . Januar 1916 noch eine „ Familien⸗

einheit “ anzunehmen . Die Zuſtändigkeit der Lie⸗

ferungsverbände richtet ſich vielmehr gemäß § 4 des

Familienunterſtützungsgeſetzes lediglich nach dem

gewöhnlichen Aufenthalt der Kinder zur Zeit des

Beginns des Unterſtützungsanſpruchs und der Un⸗

terſtützungsbedürftigkeit , gleichviel ob dieſer aus § 2

a und b des Familienunterſtützungsgeſetzes oder auf

§ 2 Abſatz 1 c und Abſatz 3 der Bundesratsverord —

nung vom 21 . Januar 1916 hergeleitet wird .

Iſt die Mutter tot oder ſchuldig geſchieden , ſo

begründen die Kinder gleichfalls einen ſelbſtändigen

Aufenthalt im Sinne des § 4 des Familienunter⸗

ſtützungsgeſetzes . Bei gewährter Anſtaltspflege oder

Familienpflege würde gemäß § 5 Abſatz 1 der Bun⸗

desratsverordnung vom 21 . Januar 1916 derjenige

Lieferungsverband einzutreten haben , in deſſen Be⸗

zirk die Kinder vor ihrer Aufnahme in die Anſtalt

oder die Familienpflege ihren gewöhnlichen Aufent⸗

halt gehabt haben . Der frühere Aufenthaltsort des

Vaters iſt für die Zuſtändigkeit des Lieferungsver⸗

bandes nicht entſcheidend .

Bei unehelichen Kindern regelt ſich die

Zuſtändigkeit der Lieferungsverbände zur Zahlung

der Familienunterſtützungen nach dem gewöhnlichen

Aufenthalt des Kindes zur Zeit des Beginns

des Unterſtützungsanſpruchs . Iſt ein uneheliches

Kind aber von der Mutter oder von anderer Seite

an einem anderen Orte in eine Anſtalt oder in

Familienpflege gebracht worden , ſo iſt derjenige Lie⸗

ferungsverband zur Unterſtützung des Kindes ver⸗

pflichtet , aus deſſen Bezirk die Ueberbringung er⸗

folgt iſt .

Erlangen uneheliche Kinder durch ſpätere Hei⸗

rat der Mutter mit dem Vater die rechtliche Stel⸗

lung ehelicher Kinder und muß gemäß § 4 des Fa⸗

milienunterſtützungsgeſetzes für die Muter ein an⸗

derer Lieferungsverband , als der zur Unterſtützung

der Kinder bisher verpflichtete , eintreten , ſo geht

auch die Unterſtützungspflicht gegenüber den Kin⸗

dern nach dem Grundſatze der Familieneinheit zu

gleicher Zeit auf dieſen Lieferungsverband über .

Bei unehelichen , mit in die Ehe gebrachten Kin⸗

dern der Ehefrau , auch wenn der Ehemann nicht

der Vater iſt , ſowie bei Stiefkindern iſt ebenfalls

eine Familieneinheit mit den Eltern anzunehmen ,

wenn die Kinder oder Stiefkinder im elterlichen

Haushalt erzogen werden , in eine Anſtalt oder Fa⸗

milienpflege gegeben worden ſind . In gleicher Weiſe

iſt auch hinſichtlich der elternloſen ( ehelichen und un⸗

ehelichen ) Enkel zu verfahren , ſofern die Großeltern

an die Stelle der Eltern getreten ſind und der Groß⸗

vater zum Heeresdienſt eingezogen worden iſt ( Er⸗

laß vom 5. Januar 1915 Nr . 593 und § 2 der Bun⸗

desratsverordnung vom 21 . Januar 1916 ) .

Eine Familieneinheit des Eingetretenen oder

ſeiner Ehefrau beſteht nicht mit den Eltern , Stief⸗

eltern , Geſchwiſtern und Stiefgeſchwiſtern .

Entgegenſtehende Entſcheidungen verlieren mit

dem 1. Februar 1917 ihre Geltung . ( Erlaß Großh .

Miniſteriums des Innern vom 20 . Februar 1917

Nr . 8028 ) .

Die Unterſtützung von Familien in den Dienſt einge⸗

tretener Mannſchaften betreffend .

Es iſt bei mir in Anregung gebracht worden ,

ob nicht , auch mit Rückſicht auf die lange Dauer des

Krieges , eine Aenderung des § 11 des Familienun⸗

terſtützungsgeſetzes dahingehend in Frage zu ziehen

ſein würde , daß der Fortfall der Familienunter⸗

ſtützung nur bei Fahnenflucht und Ausſtoßung aus

dem Heere zu erfolgen habe .

Es erſcheint ſchon deshalb nicht angebracht , der

Anregung weitere Folge zu geben , weil es nicht aus⸗

geſchloſſen iſt , daß eine Zubilligung der Familien⸗

unterſtützung auch während der Strafverbüßung

über den jetzigen Rahmen des § 11 hinaus ſpäter

zu Berufungen führen könnte ( Unterſtützung der Fa⸗
milien während der Verbüßung von Strafen über⸗

haupt ) .

Andererſoits kann aber nicht verkannt werden ,

daß es für die Familien der Kriegsteilnehmer eine



Hörte bedeutet , wenn ihnen während etwaiger

Strafverbüßung die Familienunterſtützung entzogen

wird , und ſie auf Unterſtützung im Wege der Armen⸗

pfſlege angewieſen ſind .

Ich beehre mich deshalb ergebens zu erſuchen ,

durch Anweiſung der Lieferungsverbände darauf

hinzuwirken , daß in etwa vorkommenden Fällen der

fraglichen Art eine ausreichende Verſorgung der Fa⸗
milien im Wege der Kriegswohlfahrtspflege erfolgt .

Hiergegen dürfen umſoweniger Bedenken vorliegen ,
als andernfalls die Gemeinden mit Mitteln der Ar⸗

menpflege eintreten müßten , und ihre Belaſtung
dann jedenfalls eine höhere ſein würde .

Dabei erlaube ich mir noch zu bemerken , daß

nach dem Wortlaut des § 11 der Fortfall der Fa⸗

milienunterſtützung nur während der Strafver⸗

büßung einzutreten hat . Die Tatſache der Be⸗

ſtrafung allein rechtfertigt die Einſtellung der Zah⸗

lung nicht . Dieſe hat alſo auch während etwaiger

Strafausſetzung zu erfolgen . Den Kgl . Preuß .

Kriegsminiſter habe ich erſucht , im Einvernehmen
mit den anderen Herren Kriegsminiſtern darauf hin⸗
zuwirken , daß von dem Recht der Strafausſetzung
in möglichſt weitgehendem Maße Gebrauch gemacht
werden möge . ( Erlaß des Reichsamts des In⸗
nern vom 20 . November 1916 Nr . 12945 ) .

Bergebung von Unterſtützungen und Bewilligung von

Löhnung .

In letzter Zeit mehren ſich die Fälle , in denen

Angehörige von in den Dienſt eingetretenen Mann⸗

ſchaften ſich zur Erlangung der reichsgeſetzlichen Fa —

milienunterſtützung an das ſtellvertretende General⸗

kommando oder an ſonſtige militäriſche Dienſtſtellen
wenden . Die militäriſchen Dienſtſtellen haben aber

mit der Vergebung dieſer Unterſtützungen und eben⸗

ſo von Miet⸗ und Wochenbeihilfen nichts zu tun .

Solche Anträge ſind vielmehr bei den Gemeinde⸗

behörden zu ſtellen . Zur Entſcheidung über die An⸗

träge ſind die Lieferungsverbände ( Bezirksräte ) und

für Beſchwerden die Großh . Landeskommiſſäre zu⸗

ſtändig . Ebenſo gehen beim ſtellvertretenden General⸗

kommando fortgeſetzt , zum Teil durch Vermittlung
der Bürgermeiſterämter , Geſuche von Angehörigen

Kriegsgefangener oder Vermißter um Bewilligung
der Löhnung ein . Nach den beſtehenden Beſtim⸗

mungen geſchieht die Bewilligung der in Frage
ſtehenden Löhnung oder eines Teils derſelben nur

durch den Kommandeur des Truppenteils ( Batail⸗

lons⸗bezw . Regimentskommandeur ) , bei welchem der

in Kriegsgefangenſchaft Geratene oder Vermißte zu⸗
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letzt geſtanden hat . Das ſtellvertretende General⸗

kommando hat auf Zubilligung der Löhnung keine

Einwirkung . Derartige Geſuche ſind deshalb an den

betreffenden Feldtruppenteil oder zweckmäßigerwei⸗
ſe — wegen der notwendigen Erhebungen bei den

Zivilbehörden — an das örtlich zuſtändige Bezirks⸗
kommando oder den Erſatztruppenteil zu richten .

— —

Die Abkommandierung von Mannſchaften aus Er⸗

ſatz⸗ und Landſturmtruppen zu den Poſt⸗ und Eiſen⸗

bahnverwaltungen betreffend .

Das Reichsamt des Innern hat mit Erlaß vom

16 . Januar 1917 Nr . 627 Nachſtehendes bekannt

gegeben :

„ Die ſtellvertretenden Generalkommandos ſind

ermächtigt worden , zur Freimachung der noch zu⸗

rückgeſtellten Kriegsverwendungsfähigen Beamten ,
Angeſtellte und Arbeiter der Poſt - und Eiſenbahn⸗

verwaltung , Mannſchaften aus Erſatz - und Land⸗

ſturmtruppen zu den Poſt⸗ und Eiſenbahnverwal⸗

tungen zu kommandieren .

Die Beorderung der Mannſchaften erfolgt ohne
militäriſche Gebührniſſe . Sie werden von der Poſt⸗
und Eiſenbahnverwaltung nach den Beſoldungs⸗
ſätzen der Stellen , in denen ſie verwendet werden ,

abgefunden .

Soweit als möglich werden die Beorderten an

ihren früheren Wohnorten oder in deren Nähe Ver⸗

wendung finden . Sie haben ſich auf eigene Koſten

unterzubringen und zu verpflegen . Bei etwaigen
Beſchädigung finden die Militärverſorgungsgeſetze
Anwendung .

Da die in Frage kommenden Heerespflichtigen
hiernach nicht entlaſſen werden , ſondern im Mili⸗

tärverhältnis bleiben , ſo ſteht den Angehörigen Fa⸗
milienunterſtützung auf Grund des Geſetzes vom
28 . Februar 1888 und 4. Auguſt 1914 im Falle der

Bedürftigkeit zu . Die Frage der Bedürftigkeit wird
in allen Fällen von den Lieferungsverbänden einer

Nachprüfung zu unterziehen ſein . In den meiſten

Fällen dürfen die gegenwärtigen allgemeinen hohen
Löhne die Abkommandierten in den Stand ſetzen,
aus ihrem Verdienſte für ihre Familien ausreichend
zu ſorgen , ſo daß die Gewährung von Familienun⸗
terſtützung nicht in Frage kommt . Es wird jedoch
zu berückſichtigen ſein , daß bei etwaigen verſchie⸗
denen Wohnſitz des Heerespflichtigen und ſeiner Fa⸗
milie Mehrkoſten für den doppelten Haushalt ent⸗

ſtehen , und dadurch der Anſpruch auf Fortgewäh⸗
rung der Familienunterſtützung in manchen Fällen
begründet erſcheinen wird .

—

—

—



Um die Lieferungsverbände in den Stand zu

ſetzen , die Frage der Fortgewährung oder Einſtel⸗

lung der Familienunterſtützung rechtzeitig einer

Nachprüfung zu unterziehen , ſind die Truppenteile

angewieſen worden , die Heimatbehörden von der

Kommandierung ſofort zu benachrichtigen . Außer —

dem werden die Poſt - und Eiſenbahnverwaltungen

den Heimatbehörden in jedem Falle die Höhe der

den kommandierten Mannſchaften gezahlten Lohn —

ſätze mitzuteilen haben , um ihnen die Nachprüfung

zu ermöglichen .

Den Herrn Staatsſekretär des Reichs - Poſtamts

habe ich erſucht , die nachgeordneten Behörden dem⸗

entſprechend zu verſtändigen . Bezüglich der Eiſen⸗

bahnverwaltungen darf ich ergebenſt erſuchen , ſoweit

dies für den dortigen Bezirk in Frage kommt , das

Weitere veranlaſſen zu wollen .

Die Ausführungen des diesſeitigen Schreibens

vom 9. Januar 1917 — J . A. 335 — finden , wie

ich noch bemerken möchte , auf Fälle der hier in

Frage kommenden Art keine Anwendung .

— —

Die Verjährung im Kriege .

( Dn § L,0

Alljährlich , wenn das Jahr ſich ſeinem Ende zu⸗

neigt , pflegt der Geſchäftsmann Umſchau zu halten

unter ſeinen Außenſtänden . Denn der Jahresſchluß

bringt dem Gläubiger für gewöhnlich die unange —

nehme Folge , daß eine Reihe ſeiner Forderungen

verjährt . Will er ſich alſo vor beträchtlichem Scha —

den ſchützen , ſo muß er rechtzeitig durch entſprech⸗

ende Maßnahmen der Verjährung entgegenwirken .

Während des Krieges iſt nun allerdings die Ge —

fahr , daß jemand durch den Eintritt der Verjährung
um ſein Guthaben kommt , nicht allzu groß . Der

Geſetzgeber hat ſich der Erkenntnis nicht verſchloſ —

ſen , daß es dem Gläubiger im Kriege beſonders er⸗

ſchwert iſt , die zur Verhinderung der Verjährung

notwendigen Vorkehrungen zu treffen . Zahlreiche

Gläubiger und Schuldner ſtehen im Felde und kön⸗

nen und mögen mit Sorgen und Geſchäften des

Alltags nicht behelligt werden . Auch den in der

Heimat Gebliebenen iſt es häufig wünſchenswert , daß

das Ende der Verjährung hinausgeſchoben wird .

Wir wiſſen , daß in normalen Zeiten dem Gläu⸗

biger zwei Mittel zur Verfügung ſtanden , um der

drohenden Verjährung vorzubeugen : er konnte die

Hemmung oder die Unterbrechung der

Verjährung herbeiführen . Die Hemmung bedeutet ,

daß während der Zeit der Hemmung die Verjäh⸗

rungsfriſt nicht weiter läuft . Beträgt die Verjäh⸗
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rungsfriſt z. B. zwei Jahre und wird die Verjäh —

rung etwa ein Jahr gehemmt , ſo iſt die Folge , daß

die Verjährung ein Jahr ſpäter endet , als ſie regel⸗

mäßig enden würde . Das Hauptmittel , um die

Hemmung der Verjährung herbeizuführen , beſteht

darin , daß der Gläubiger mit ſeinem Schuldner die

Stundung der Schuld vereinbart . Während der

Zeit , für welche die Stundung ausgemacht iſt , läuft

dann die Verjährungsfriſt nicht .

Einſchneidendere Wirkung hat die Unterbrech —

ung der Verjährung . Die Unterbrechung der Ver⸗

jährung bewirkt , daß von ihrem Eintreten an die.

Verjährungsfriſt überhaupt neu zu laufen beginnt .

Die vor der Unterbrechung verfloſſene Zeit wird

alſo nicht mitgerechnet . Nehmen wir an , A. hat ſeit

Auguſt 1910 von B. 200 Mark zu fordern ; die For⸗

derung verjährt in zwei Jahren . Hier wäre die

Forderung , wie noch zu zeigen ſein wird , am 31 .

Dezember 1912 verjährt . Wenn jedoch A. am 1. De⸗

zember 1912 die Unterbrechung herbeiführt , ſo be⸗

ginnt am 1. Dezember 1912 von neuem die zwei⸗—

jährige Verjährungsfriſt zu laufen . Die bis zum 1.

Dezember 1912 verſtrichene Zeit kommt nicht in Be —

tracht . Um die Unterbrechung der Verjährung zu

erreichen , gibt es zwei Hauptwege : Entweder der

Schuldner erkennt freiwillig den Anſpruch durch

Abſchlagszahlung , Zinszahlung oder auf andere

Weiſe an . Dabei genügt jede Aeußerung oder jedes

Handeln des Schuldners , aus dem geſchloſſen wer —

den kann , daß er ſich des Beſtehens der Forderung

bewußt iſt . Es iſt alſo eine ſchriftliche Form nicht

nötig ; allerdings iſt ſie dem Gläubiger zu empfehlen .

Denn auch im Rechtsleben iſt es ſicherer , wenn man

etwas „ ſchwarz auf weiß beſitzt . “

Weigert ſich der Schuldner „freiwillig “ die For —

derung anzuerkennen , ſo bleibt nur der Weg der

gerichtlichen Geltendmachung übrig . Es muß im⸗

mer wieder betont werden , daß die Ueberſendung

einer Rechnung oder eines ſogenannten Poſtauftra —

ges nicht genügt , um die Verjährung zu unterbre⸗

chen . Es iſt vielmehr die Erhebung der Klage oder

doch wenigſtens die Zuſtellung eines Zahlungsbefehls

erforderlich .

Während des Krieges braucht jedoch der Gläu —

biger im Regelfalle dieſen in normalen Zeiten un⸗

erläßlichen Behelfen der Hemmung und Unterbre —

chung der Verjährung nicht zuſchreiten .

Denn gerade bei den wichtigſten Anſprüchen ,

bei den ſogenannten Forderungen des täglichen Le⸗

bens , iſt durch Bundesratsbekanntmachungen dafür



Sorge getroffen , daß die Verjährung während der

Kriegsjahre ausgeſchloſſen iſt . Alle in den

graphen 196 u. 197 des Bürgerlichen Geſetzbuches
aufgeführten Forderungen , die am 22 . Dezember
1914 noch nicht verjährt waren , verjähren nicht vor

dem Schluſſe des Jahres 1916 . Dabei iſt es gleich —

gültig , ob Gläubiger und Schuldner Kriegsteilneh —
mer ſind oder nicht .

Die unter die Paragraphen 196 und 197 des

Bürgerlichen Geſetzbuches fallenden Forderungen

ſind mannigfacher Art . Genannt ſeien die Anſprüche
von Kaufleuten und Fabrikanten für die Lieferung
von Waren , die Anſprüche der Handwerker für die

Ausführung von Arbeiten , die Anſprüche der Gaſt⸗
wirte für die Gewährung von Beköſtigung und Woh⸗

nung , die Anſprüche der Aerzte für ihre ärztlichen

Bemühungen , die Anſprüche auf die Rückſtände von

Kapital⸗ , Miet⸗ oder Pachtzinſen . Alle dieſe An⸗

ſprüche würden an ſich in
K32

oder vier Jahren

verjähren , vom Schluße des Jahres an gerechnet , in

dem ſie entſtanden ſind . Schulde ich z. B.

Kauſmann ſeit Mai 1912 für gelieferte

100Mark , ſo wäre die Verjährung dieſer Forde —

rung an ſich bereits am 31 . Dezember 1914 einge⸗
treten . Infolge der Bundesratsverordnung vom

November 1915 erfolgt aber die Verjährung nicht
vor dem 31 . Dezember 1916 .

Wenn ſonach der Gläubiger gegen die Verjäh⸗

rung der hauptſächlichen Forderungen geſchützt iſt ,
ſo reicht dieſer Schutz nach dem bisher Geſagten nur

Para⸗

einem

Waren

bis zum 31 . Dezember 1916 . Der Gläubiger müßte

alſo , um ſich vor Rechtsnachteilen zu ſchützen , in die —

ſem Jahre zu den oben erörterten Mitteln der Hem —

mung oder Unterbrechung der Verjährung ſchreiten .
Es iſt jedoch mit Sicherheit anzunehmen , daß auch
im laufenden Jahre eine Bundesratsbekanntmach⸗

ung erlaſſen wird , die die Verjährung der Anſprüche
der Paragraphen 196 und 197 BGB . um ein wei⸗

teres Jahr , alſo bis 31 . Dezember 1917 hinaus⸗

ſchiebt .

Wie bereits hervorgehoben wurde , bezieht ſich
die beſprochene ne ne aber

nur auf Forderungen , die in den Paragraphen 196

und 197 BGB . aufgezählt ſind . Zu Gunſten der

Kriegsteilnehmer im beſonderen iſt indeſ⸗
ſen der Geſetzgeber noch einen Schritt weitergegan⸗

gen . Für Kriegsteilnehmer und ihre Gegner ſind

nämlich für die Dauer des Krieges oder für die

Dauer der Kiegsteilnehmereigenſchaft überhaupt alle

Verjährungsfriſten gehemmt . Bei Kriegsteilnehmern
iſt alſo die Hinausſchiebung der Verjährung nicht

ſchungen nach ſeinem Verbleiben

beſchränkt auf die in den Paragraphen 196 und 197

BGB . aufgeführten Forderungen . Es verjährt z. B.

der Anſpruch aus einer unerlaubten Handlung in

drei Jahren . Ein Jäger hat

am 1. Auguſt 1913 grobfahrläſſig einen Treiber

angeſchoſſen und ihm einen Schaden von 300 Mark

zugefügt . Er hat es Verſprechungen verſtan⸗

den , den Treiber von der Einreichung der Klage ab —

zuhalten und iſt dann am 10 . Auguſt 1914 einge⸗
rückt . Hier würde an ſich die Schadensforderung
des Treibers am 1. Auguſt 1916 verjähren ; da je⸗

doch der Jäger Kriegsteilnehmer iſt , iſt die Verjäh⸗

rung ſeit dem 10 Auguſt 1914 gehemmt . Wäre der

Jäger etwa am 1. Sptember 1916 wieder aus dem

Heere entlaſſen worden , ſo würde von dieſem Zeit⸗
punkt an die Verjährung wieder weiterlaufen . Die

vor der Hemmung abgelaufene Verjährungsfriſt be⸗

trägt 1. Jahr 10 Tage ; vom 1. September 1916 an

wäre dann der Reſt der dreijährigen Friſt , alſo 1

Jahr 11 Monate 20 Tage , zu rechnen .

Au S —

Die Rechtslage der Angehörigen von Vermißten .
Nr 0

( Dr . H. L. , L. )

Man nehme nun an :

durch

Ein verheirateter Lehrer , der obendrein

betagte Mutter unterſtützte , ſtand als Unteroffizier
im Felde . Am 9. Mai 1915 wurde er ſchwer ver —

wundet und iſt ſeit dieſem

raden ſahen ,

Granatſchufſſ

ſeine

Tage vermißt . Kame⸗

daß er beim Vorgehen infolge eines

es zu Fall kam , alle ſonſtigen Nachfor⸗

waren aber bisher

ergebnislos .

Wie ſteht zunächſt mit der

der Unteroffizierslöhnung ? Iſt ſie fortzugewähren ,
bis der Tod — ſei es durch zuverläſſige Nachrichten ,
ſei es durch eine gerichtliche Todeserklärung —ent⸗

gültig feſtſteht ? Oder wird die Löhnung hier nur

ſolange weiterentrichtet , als der Lehrer auch tat —

ſächlich Kriegsdienſt tat , Hört ſie alſo mit ſeinem

Vermißtſein von ſelbſt auf ?

Unteroffiziere und Mannſchaften verlieren den

Anſpruch auf die Löhnung bereits mit dem Ablaufe

des Monatsdrittels , in dem ſie vermißt worden ſind .

Die Angehörigen des Lehrers könnten alſo die Löh —

nung nur bis zum 11. Mai 1915 verlangen . Die

Militärbehörde kann aber geſtatten , daß die Löh⸗

nung auch über dieſen Zeitpunkt hinaus fortentrich —
tet wird , und zwar kann ſowohl die ganze , als ein

Teil der Löhnung weitergewährt werden . Die Mili⸗

tärbehörde erlaubt die
Fortzahlung

der Löhnung
insbeſondere dann , wenn die Bezüge zum Unter⸗

halte von Angehörigen des Vermißten verwendet

es hier Fortzahlung
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werden ſollen . Sie verfügt aber die Weiterzahlung

der Löhnung nicht von ſelbſt , ſondern nur , wenn

die Angehörigen darum bitten . Die Angehörigen

haben bei dem Feldtruppenteil , dem der Vermißte

zuletzt angehörte , Antrag auf die Weitergewährung
der Löhnung zu ſtellen und dabei das Verwand⸗

ſchaftsverhältnis anzugeben .

Als Angehörige gelten vor allem die Frau und

die Kinder des Vermißten . Ihnen wird in der Re⸗

gel die Löhnung auf Antrag fortgewährt , wenn an⸗

zunehmen iſt , daß ihr Unterhalt daraus beſtritten

werden ſoll . Die Löhnung kann aber auch den El⸗

tern oder ſonſtigen nahen Verwandten des Vermiß⸗

ten weitergezahlt werden ; jedoch iſt bei ihnen Vor⸗

ausſetzung , daß der Vermißte ihr überwiegender Er —

nährer war , und daß er ſie in Bedürftigkeit hinter⸗

laſſen hat . Wenn alſo die Frau oder die Kinder des

Vermißten beim Feldtruppenteil Antrag auf die

Fortſetzung der Löhnung ſtellen , ſo brauchen ſie

ihrem Antrage nur die Erklärung beizufügen , daß

die Löhnung zu ihrem Unterhalte verwendet werden

ſoll . Reichen dagegen die Eltern oder ſonſtige nä⸗

here Verwandte ein derartiges Geſuch ein , ſo müſ —

ſen ſie gleichzeitig eine Beſcheinigung ihrer Bürger —

meiſterei oder Ortsbehörde vorlegen , daß der Ver⸗

mißte zum überwiegenden Teile ihr Ernährer war ,

und daß ſie der Gewährung der Löhnung bedürftig

ſind .

Bisher war die Rede der Löhnung der Unter⸗

offiziere und Mannſchaften , alſo der Militärperſo⸗

nen vom Feldwebel abwärts . Wie ſteht es nun mit

der Fortzahlung der Beſoldung des vermißten Offi⸗

ziers ? Die Beſoldung des Offiziers , der im Felde

vermißt wurde , endet mit dem Schluße des Monats ,

der auf den Monat des Vermißtſeins folgt . Wäre

alſo etwa der Lehrer Leutnant geweſen , ſo beſtände

ohne weiteres Anſpruch auf Fortzahlung der Be⸗

ſoldung bis zum 30 . Juni 1915 . Nach dieſem Zeit⸗

punkte aber iſt es genau ſo, wie bei den Mann⸗

ſchaften . Auch bei den Offizieren hängt es von dem

Ermeſſen der Militärbehörde ab, ob ſeine Angehöri⸗

gen auch noch nach dem Monat , der dem Vermißt⸗

ſein folgt , die Beſoldung erhalten . Auch hier müſ⸗

ſen die Angehörigen einen entſprechenden Antrag

auf Fortzahlung bei der Militärbehörde — meiſtens

bei der Diviſion , der der Vermißte angehörte — ein⸗

reichen . Während aber die Militärbehörde den An⸗

gehörigen von vermißten Militärperſonen der Un⸗

terklaſſen im Bedarfsfalle die ganze Löhnung bewil⸗

ligen kann , können die Angehörigen von vermißten
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Offizieren nie mehr als 7

dung erhalten .

Demnach ſtehen wir vor der überaus wichtigen

Tatſache , daß den Angehörigen von vermißten Offi⸗

zieren und Mannſchaften die Kriegsbeſoldung oder

Löhnung in der Regel nur auf Antrag fortgezahlt
wird . Die Angehörigen , die die Weitergewährung

anſtreben , haben daher ein dringendes Intereſſe da⸗

ran , dieſen Antrag alsbald zu ſtellen .

Von dem Grundſatze , daß die Bezüge vermißter

Kriegsteilnehmer nur auf Antrag weitergewährt

werden , gibt es aber eine wichtige Ausnahme . Hat

nämlich eine Militärperſon die Einrichtung der ſo⸗

genannten Familienzahlung getroffen , hat er ſi

alſo ſeinen Militärgehalt nicht voll auszahlen , ſon⸗

dern ſogleich einen beſtimmten Betrag für die Fa⸗

milie in der Heimat abziehen laſſen , ſo werden die⸗

ſe für die Familien beſtimmten Beträge auch nach

ſeinem Vermißtſein ohne weiteres fortgezahlt . Dieſe

Famlienzahlungen dürfen aber bei Offizieren nicht

mehr als 7 Zehntel der Beſoldung und bei Perſonen
der Unterklaſſen nicht mehr als 1 Drittel der Löh —

nung betragen .

Wir ſehen alſo , die Bezüge vermißter Kriegs⸗

teilnehmer werden in der Regel nur auf Antag fort⸗

gewährt und es ſteht dabei im Belieben der Mi⸗

litärbehörde , ob ſie dem Antrage ſtattgeben will . Nur

die Familienzahlungen müſſen den Angehörigen

weiterentrichtet werden , ohne daß es eines Antrages

bedarf .

Wie lange dauert aber dieſe Weiterzahlung der

Bezüge Kriegsvermißter ? Bei der Beantwortung

der Frage müſſen wir berückſichtigen , daß der Fort⸗

zahlung der Gedanke zu Grunde liegt , der Vermißte

ſei noch am Leben . Nur weil der Tod des Vermiß⸗

ten nicht feſtſteht und weil daher im Zweifel anzu⸗

nehmen iſt , er lebe noch , werden die Bezüge weiter

gewährt .

Wird alſo amtlich feſtgeſtellt , der Vermißte ſei

an dem Tage geſtorben , ſo iſt der Grund für die

Fortzahlung weggefallen . Eine derartige amtliche

Feſtſtellung kann z. B. erfolgen durch die Nachricht

des Truppenteils , dem der Vermißte angehörte , oder

durch ein Schreiben ſeines Vorgeſetzten , vor allem

durch die Bekundung der Nachweiſebüros der Kriegs —

miniſterien . In den meiſten Fällen wird ſich bei

derartigen amtlichen Nachrichten auch ungefähr der

Todestag ſagen laſſen .

Allerdings wird eine ſolche amtliche Feſtſtellung

nicht immer möglich ſein . Dann wird der Vermißte

in der Kriegsſtammrolle ſolange als lebend weiter⸗

Zehntel der Kriegsbeſol⸗
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geführt , bis er vom Gericht für tot erklärt wird oder

bis hohe Wahrſcheinlichkeit für ſeinen Tod ſpricht .
Eine ſolch hohe Wahrſcheinlichkeit können die Mili⸗

tärbehörden annehmen , wenn ſeit dem Vermißt⸗

ſein ein Jahr verſtrichen iſt , ohne daß eine Nachricht

eintraf . In derartigen Fällen iſt es auch ſchwer ,
einen beſtimmten Todestag feſtzuſtellen , und man iſt
in der Regel darauf angewieſen , die Schlacht oder

Kampfhandlung , ſeit der der Kriegsteilnehmer ver⸗

mißt iſt , als Todestag gelten zu laſſen .

Kehren wir nun zu unſerem Fall aus der Praxis

zurück . Nehmen wir an , die Witwe des Lehrers

hat lange Zeit keinen Antrag auf Fortgewährung
der Löhnung geſtellt ; erſt im Juni 1916 hat ſie ſich
mit einem dahingehenden Antrag an das Regiment

gewendet . Wird hier das Regiment noch die Fort —

gewährung der Löhnung geſtatten ? Wahrſcheinlich
nicht ! Denn da ſeit dem Vermißtſein des Lehrers

ſchon über 1 Jahr verſtrichen iſt , iſt mit größter

Wahrſcheinlichkeit anzunehmen , daß er im Mai

1915 geſtorben iſt . Iſt aber davon auszugehen ,

daß ſein Tod bereits im Mai 1915 eintrat , ſo fehlt

ſelbſtverſtändlich auch die Grundlage für die Fort⸗

entrichtung der Löhnung . Denn , wie wir geſehen
haben , beruht dieſe Fortzahlung auf der Vermutung ,
daß der Vermißte noch lebt .

Was iſt nun die weitere Folge ? Kann als feſt⸗

geſtellt gelten , daß ein Vermißter an einem beſtimm⸗
ten Tage geſtorben iſt , ſo tritt von dieſem Zeitpunkt
an die Hinterbliebenenverſorgung ein .

Die Hinterbliebenen erhalten zunächſt den Gna⸗

dengehalt . Die Witwe oder die Kinder eines Offi⸗

ziers beziehen für den auf den Sterbemonat folgen⸗
den Monat noch den vollen Betrag der Löhnung
für die drei Monatsdrittel , die dem Sterbemonats⸗

drittel nachfolgen . Sind eine Witwe oder Kinder

nicht vorhanden , ſo können auch die Eltern oder ſon⸗
ſtige Verwandke den Gnadengehalt erhalten , wenn

der Vermißte zum überwiegenden Teile ſie ernährt

hat und wenn ſie bedürftig ſind .
Die Witwe des Lehrers erhält alſo die Gnaden⸗

löhnung für die Zeit vom 11 . Mai bis 10 . Juni
1915 . Der Mutter des Lehrers könnte die Gnaden⸗

löhnung nicht gewährt werden , weil , wie wir ge⸗

ſehen haben , die Mutter den Gnadengehalt nur dann

bekommen kann , wenn weder eine Witwe noch Kin⸗

der des Vermißten vorhanden ſind .

Nach der Gnadenlöhnung beginnt dann

die eigentliche Hinterbliebenenverſorgung . Die

Hinterbliebenenen erhalten alſo das Kriegs⸗

witwen⸗ und Kriegswaiſengeld und beim

—

Vorliegen der erforderlichen Vorausſetzungen

auch das allgemeine Witwen - u. Waiſengeld . Ein

näheres Eingehen auf die Hinterbliebenenverſor
gung würde in dieſem Zuſammenhange zu weit füh⸗

ren . Erwähnt ſei nur , daß auch den Eltern eines

Gefallenen eine Rente , das ſogenannte Kriegseltern⸗

geld , zugebilligt werden kann ; Vorausſetzung dafür

iſt , daß der Geſtorbene vor ſeinem Eintritt in das

Feldheer den Lebensunterhalt ſeiner Eltern über —

wiegend beſtritten hat . Wenn alſo der Lehrer ſeine

Mutter zum größten Teil erhalten hat , ſo kann ihr

ein Kriegselterngeld bewilligt werden . Es beträgt

für Eltern von Unteroffizieren und Mannſchaften bis

zu 250 Mark im Jahr ; für Eltern von Offizieren
bis zu 450 Mark jährlich . Das Kriegseltergeld kann

neben dem Witwen⸗ und Waiſengeld gewährt wer —

den ; es beſteht aber kein Anſpruch darauf , ſondern

ſeine Bewilligung ſteht im freien Ermeſſen der Mi⸗

litärbehörde .

Wie nun , wenn die Militärbehörde den Ange⸗

hörigen eines Vermißten den Militärgehalt fort⸗

zahlt und es ſtellt ſich nachträglich haraus , daß der

Vermißte im Zeitpunkte der Vermißtſeins tatſäch⸗

lich geſtorben iſt ? Z. B. der Witwe des Lehrers

wird ſeine Löhnung ein ganzes Jahr lang fortent⸗

richtet , im Juni 1916 aber wird einwandfrei feſtge⸗

ſtellt , daß er Mitte Mai 1915 in franzöſiſcher Gefan⸗

genſchaft geſtorben iſt . Hier kann an ſich die Mili⸗

tärbehörde die Rückzahlung der ſeit 21 . Juni 1915

gezahlten Löhnung verlangen . Ob ſie von dieſem
Rechte Gebrauch machen wird , iſt allerdings eine

andere Frage . In den meiſten Fällen wird ſchon
aus Billigkeitsgründen auf die Rückforderung ver⸗

zichtet werden , abgeſehen davon , daß die Hinterblie⸗
benen auch einwenden können , ſie ſeien nicht mehr

bereichert .

Schließlich ſei es geſtattet , noch kurz die Frage

zu ſtreifen , wie es mit der Fortzahlung des Zivil⸗

gehalts des Vermißten ſteht . Der Lehrer wie

überhaupt der Beamte bezieht während ſeiner Ein⸗

berufung neben der Mannſchaftlöhnung den Ge⸗

halt aus der Zivilſtellung unverkürzt weiter . Wird

dieſer Gehalt nun auch weitergezahlt , wenn der Be⸗

amte vermißt iſt ? Die Regelung dieſer Frage iſt

den einzelnen Bundesſtaaten überlaſſen , ſie iſt aber

wohl faſt überall in dem Sinne entſchieden , daß der

Zivilgehalt des Vermißten bis zur Feſtſtellung des

Todes fortgezahlt wird . Es bedarf dazu nicht ein⸗

mal eines beſonderen Antrags der Angehörigen ;
nur müſſen ſie , wenn ſie jeweils den Gehalt em⸗
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pfangen , beſtätigen , daß ihnen keine Todesnachricht

des Vermißten zugegangen iſt .

Die Fortzahlung des Zivilgehalts geſchieht , bis

der Tod amtlich feſtſteht oder bis die gerichtliche

Todeserklärung ausgeſprochen iſt . Von dieſem Zeit⸗

punkt an erhalten dann die Hinterbliebenen die

Hinterbliebenenbezüge auch nach den Zivilverſor⸗

gungsvorſchriften .

— 0 —

Die Zahlung betr .

Die Knappheit an kleinen Zahlungsmitteln iſt

trotz fortgeſetzter ſtarker Prägungen noch nicht be⸗

ſeitigt . Ich beehre mich daher zu erſuchen , erneut

auf jede nur mögliche Beſchleunigung des Münz⸗

umlaufes , insbeſondere auch auf häufige Entleer⸗

ung von Sammelbüchſen und Automaten , durch

welche nach den hierher gelangten Mitteilungen

noch immer beträchtliche Mengen kleiner Münzen

auf längere Zeit dem Umlauf entzogen werden , ge⸗

fälligſt hinzuwirken .

( Erl . des Reichsamts d. J . v. 21 . II . 17, Nr .

4355 . )
— —

Die Ansprägung von Ein⸗ und Fünfpfenuig⸗

ſtücken aus Alumininm betr .

An die Finanzmittelſtellen und die Gr . Gene⸗

raldirektion der Staatseiſenbahnen .

Nach den Bekanntmachungen des Reichskanz⸗

lers vom 23 . November 1916 ( Reichsgeſetzblatt Nr .

268 ) und vom 15 . Februar 1917 Geichsgeſetzblatt

Nr . 31 ) werden vorübergehend auch Einpfennig⸗

ſtücke und Fünfpfennigſtücke aus Aluminium ge⸗

prägt , die in demſelben Umfang wie die Kupfer⸗

und Nickelmünzen als geſetzliches Zahlungsmittel

gelten .
Das Einpfennigſtück aus Aluminium erhält

bei einer Dicke von 1,3 um einen Durchmeſſer

von 16 mm . und ein Gewicht von 0,8 G. und

zur weiteren Unterſcheidbarkeit von den bisherigen

Stücken aus Kupfer den Reichsadler in der Form

des früheren ſilbernen Zwanzigpfennigſtückes , im

übrigen iſt die äußere Ausſtattung nicht geändert .

Das Fünfpfennigſtück aus Aluminium erhält

die äußere Ausſtattung des Fünfpfennigſtücks aus

Eiſen , jedoch einen glatten Rand und kein Münz⸗

zeichen ; der Durchmeſſer iſt der gleiche ( 18 mm. ) ,

das Gewicht eines Stückes beträgt 1 G.

Wegen des verſchiedenen Gewichtes können die

Stücke aus Aluminium mit denen aus Nickel und

Eiſen und Kupfer bei der kaſſenmäßigen Verpack⸗

ung nicht zuſammen gebracht werden .

Eine Aenderung der K. R. O. wegen dieſer vor⸗

übergehenden Maßnahme iſt nicht beabſichtigt .

( Erl . des Finanzminiſteriums vom 24 . II . 173
Nr . 1736 . )
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Abſchrift .

Kriegsminiſterium Nr . 5751/2 . 16 C. 1a

Berlin W. 66 , den 26 . Dezember 1916 .

Leipziger Straße 5.

Trotz des Erlaſſes vom 18 . April 1916 — Nr .

1640 . 3. 16 C. 14 — wonach die Erſatztruppenteile

die Heimatbehörde bei allen Entlaſſungen , Beurlau⸗

bungen bis zur Entlaſſung , ferner bei Urlaub aus

ſonſtigen Gründen von länger als vierwöchentlicher

Dauer umgehend zu benachrichtigen haben , nehmen

die Klagen wegen Ueberzahlungen von Familien⸗

unterſtützungen überhand . Beſonders ſollen letztere

darauf zurückzuführen ſein , daß mangels eines ein⸗

heitlichen Benachrichtigungsvordrucks bei den Hei⸗

matbehörden ſehr zeitraubende Ermittlungen not⸗

wendig werden .

Das Königliche ſtellvertretende Generalkommando

Die Königliche Inſpektion

wird daher ergebenſt erſucht , die Erſatztruppenteile

erneut auf die durch obigen Erlaß gegebenen Be⸗

ſtimmungen hinzuweiſen . Zur Beſchleunigung des

Verfahrens haben dieſe einheitlich das beifolgende

Formular zu benutzen , das möglichſt vollſtändig

auszufüllen iſt .

Ferner ſind ſie darauf aufmerkſam zu machen ,

daß in Fällen , in denen bei Schadenerſatzanſprüchen

der Lieferungsverbände die überzahlten Beträge

nicht auf Reichsfonds übernommen werden können ,

unter Umſtänden zu ihrer Deckung die Stelle heran ,

gezogen werden kann , die die Ueberzahlung ver⸗

ſchuldet hat .

EE

7 . Bad . Landgemeindenverband .

Belohnung der Gemeindebeamten für ihre

durch den Krieg verurſachten anßerordentlichen
Arbeiten .

In obiger Angelegenheit hat unſer Verband

neuerdings und zwar am 24 . März d. J . an das

Gr . Miniſterium des Innern eine Vorſtellung fol⸗

genden Inhalts gerichtet :

Großh . Miniſterium des Innern beehrt ſich

der Unterzeichnete auf Wunſch vieler Bürger⸗

meiſter ergebenſt vorzutragen :

Der nun ſchon 2 Jahre und 8 Monate wäh⸗

rende Krieg hat den Bürgermeiſtern u. ſonſti⸗

gen Gemeindebeamten in ſteigendem Maße

eine ſolche Fülle von Arbeit und Verdruß

gebracht , daß nachweisbar ſchon eine ziemliche

Anzahl derſelben den Strapazen und ſeeliſchen

Aufregungen ihres ſchweren und undankbaren

Amtes erlegen oder geſundheitlich ſchwer ge⸗



ſchädigt worden ſind und andere ſich zur Amts⸗

niederlegung gezwungen ſahen .
Die wiederholten Vorſtellungen und Bitten

unſeres Verbandes an das Gr . Miniſterium
um ein wirkungsvolles Eingreifen zu Gunſten

der vielgeplagten Gemeindebeamten waren bis

jetzt leider erfolglos und unſere desfallſigen
Bemühungen bei den Gemeinden ſelbſt hat⸗
ten auch nur in vereinzelten Fällen einen be⸗

ſcheidenen Erfolg .

Im Intereſſe der Erhaltung und Belebung
der Berufsfreudigkeit der betreffenden Ge⸗

meindebeamten erſcheint es aber als ein nach⸗
gerade unabweisbares Bedürfnis , daß höheren
Orts etwas für dieſelben geſchieht .

Die bisherige umfangreiche und zum Teil

mit finanizellen Verluſten verbundene Arbeit

der Gemeindebeamten trägt vielfach dazu bei ,
daß die Kommunalverbände anſehnliche Ge⸗

winne erzielen . Es dürfte daher dem Gebot

der Billigkeit entſprechen , daß die Kommunal⸗

verbände die viele von den Gemeindebehörden

für ſie geleiſtete Arbeit — wenn auch nicht
hoch , ſo doch einigermaßen — entlohnen und

daß dieſe Belohnungen auf die Betriebsſpeſen
der Kommunalverbände verrechnet werden dür⸗

fen .

Hohes Miniſterium bitte ich hierdurch ganz

ergebenſt , die Kommunalverbände in dieſem
Sinne veranlaſſen und mir von der zu er⸗

laſſenden Verfügung Nachricht geben zu wol⸗

len .

Der Vorſtand .

Abſchrift dieſer Eingabe wurde den Bezirks⸗

vorſtänden zur Kenntnisnahme mitgeteilt , worauf

uns aus einem Bezirk ein Schreiben zuging , in

welchem der betr . Bezirksvorſtand mitteilte , daß in

ſeinem Bezirk eine Bezirksverſammlung durch den

Gr . Herrn Amtsvorſtand abgehalten worden ſei ,
bei welcher obige Angelegenheit behandelt und be⸗

ſchloſſen worden ſei , für die Bürgermeiſter 50 Pro⸗

zent ihres Gehaltes und für die Ratſchreiber 20

Prozent desſelben als Kriegszulage bei den Ge⸗

meinden anzufordern , auch für andere Gemeinde⸗

beamte wie Rechner , Diener uſw . ſcheint , wie aus

dem in dieſer Beziehung nicht ganz klaren Bericht

hervor zu gehen ſcheint , eine entſprechende beſon⸗

dere Belohnung gefordert zu werden , was ja auch

durchaus berechtigt und natürlich iſt .

Erfreulicher Weiſe will , wie uns berichtet wird ,

der Gr . Amtsvorſtand dieſe Forderungen der Ge⸗

meindebeamten bei den Gemeindekollegien von

Amtswegen vertreten und im Falle etwaiger Ab⸗

lehnung bezirksrätliche Entſcheidung herbei führen .

Wir begrüßen dankbar das Vorgehen dieſes

einſichtsvollen und ſchneidigen Herren und wün⸗
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ſchen , daß es ihm ſeine Herren Kollegen ausnahms⸗
los nachmachen möchten .

Kriegsanleihe .

Wir glauben , es unſeren Mitgliedern ſchuldig
zu ſein , denſelben zur Kenntnis zu bringen , daß

wir an Kriegsanleihe bis jetzt gezeichnet haben :

1. aus Mitteln der Verbandskaſſe 10 000 M.

2. aus Mitteln der Badenia euer⸗
verſicherung 18 500 M.

3. aus Mitteln des Fonds für ein Er⸗

holungsheim 16 000 M.

4. aus Mitteln unſerer Kriegsſpende⸗
ſammlung 17 500 M.

zuſ . 62 000 M.
— ——

Feuerverſichernng .

Stand der letzten Veröffentlichung in Nr . 1
der Zeitſchrift 5 291 250 M.

Abgang :
O. ⸗Z. 308 Sandhauſen 11 500 M.

Reſt 5279 750 M.

Zugang :

O. ⸗Z. 428 Tannheim 1650 M.

„ 429 Heudorf 300 M.

„ 430 Wagenſchwend 16 000 M.

„ 431 Ottenau 16 000 M.

„ 432 Heddesbach 4000 M.

„ 433 Mingolsheim 10 000 M.

„ 434 Haslachſimonswald 1900 M.

„ ͤ 435 Urberg 5100 M.

„ 436 Wolfach 20 000 M.

„ 437 Gaiberg 19 800 M.

„ 438 Breitnau 500 M.

„ 439 Michelfeld 8800 M.

„ 440 Rötenberg 17 500 M.

Stand am 19 . April 1917 5 390 900 M.
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8 . Rechnerverband .
Zum Poſtſcheckverkehr .

Der Antrag eines Gemeinderechners auf Er —

öffnung eines Poſtſcheckkontos wurde von der Poſt
mit der Bemerkung zurückgegeben , ſolchen vom Bür⸗

germeiſter unterzeichnen zu laſſen . Das zuſtändige

Bezirksamt erſuchte das Poſtſcheckamt um Mitteilung
der Gründe für ſein Verfahren und erhielt darauf die

Mitteilung , nach § 58˙ der Gemeindeordnung ſei
der Gemeinderat vertreten durch den Gemeindevor —

ſteher der rechtsverbindliche Vertreter der Gemein —

den in Sachen , die auf die Verwaltung des Ge —

meindevermögens Bezug hätten und deshalb müſſe

der Antrag von ihm ausgehen . Darauf wurde er —

widert :

„ Nicht der Gemeinderat , ſondern der Rechner iſt

der ſelbſtändige und verantwortliche Vertreter der

Gemeindekaſſe . Er allein iſt berechtigt , Zahlungen

—

——

—



für die Gemeinde in Empfang zu nehmen und zu
5 —

leiſten und ſeine Quittungen in jedem Betrage ſind 77

für die Gemeinde In — — Sũddeutsche
würfigen Frage handelt es ſich auch gar nicht um Diskonto-Gesellschaft
einen Akt der Verwaltung von Gemeindevermögen ,

das durch die Einführung des Poſtſcheckverfahrens N. - G.

keine Veränderung erfährt , ſondern um die Ver⸗ Karlsruhe i . Baden

einfachung des Geldverkehrs bei der Gemeindekaſſe

und es findet daher nicht § 585, ſondern § 162 der

Gemeindeordnung Anwendung . Der für die Ge⸗

meindekaſſe allein verantwortliche Rechner iſt be —

Kaiserstrasse 146 , gegenüber der Hauptpost .

Postscheckkonto Karlsruhe Br . 3900

Kapital : 50,000,000 mark .

fugt , den Antrag auf Errichtung eines Poſtſcheckkon⸗ Etöftnung laufender Rechnungen und pro -

tos für dieſe Kaſſe zu unterzeichnen , zu prüfen , ob Visionsfreier Scheckkonten .

0 „ * X 1
*

dabei die formellen Vorſchriften beachtet worden Gewährung von Bankkredit .

find, iſt Sache der Aufſichtsbehörde
ſind , iſt Sache der Aufſichtsdehörden . Diskontierung von Wechseln und Schecks .

Eher könnte die Frage aufgeworfen werden ,

A ν
An - und Uerkauf von Wertpapieren und

ob die Unterſchrift des Bürgermeiſters genüge , d. h. Zinsscheinen .

Rontrolle verlosbarer Effekten .

Annahme von Geldern zur Verzinsung mit

und ohne Kündigung .

Stahlkammer - Abteilung ( Vermietung einzel -

ö ner Fächer unter eigenem Verschluss

der Mieter ) . Uebernahme von Wert -

papieren , Dokumenten , Hypothekenur -

kunden etc . zur Verwaltung ( offene

Depots ) und Besorgung aller mit der

Verwaltung verbundenen Geschäfte .

wenn es ſich um einen Akt der Verwaltung von Ge —

meindevermögen handelte ; denn in den unter § 58²

der Gemeindeordnung fallenden Angelegenheiten iſt

der Bürgermeiſter nicht der ſelbſtändige Vertreter

der Gemeinde , ſondern der Vollſtrecker der Beſchlüſſe

des Gemeinderates . “

Das Poſtſcheckamt ließ daraufhin den Antrag

des Rechners zu , „ da er vom Bezirksamt als Auf⸗

ſichtsbehörde gedeckt werde . “ Welche merkwürdige

Anforderungen auf dieſem Gebiete ſchon geſtellt wor⸗

den ſind , geht auch daraus hervor , daß ein vom

Vorſitzenden des Verwaltungsrats einer Sparkaſſe vermögensverwaltung und Intereſlenn-⸗
orzei 9 R 8 genü 0 ˖ 2

unterzeichneter Antrag nicht gerüßend 293.4 vertretung während des Krieges.
und die Beſtätigung des Bezirksamts über die Be⸗

rechtigung zur Unterzeichnung für nötig erklärt

wurde .
1

— — — — — — Didnin fast neu, prachtvoller
Ton , mit Garantie

oberrevilor billig abzugeben . Abbildung und Pracht -

übernimmt die Stellung und Prüfung von Gemeinde “⸗, katalog mit Vertragspreisen frei .

Stiftungs⸗ , Krankenkaſſen⸗ und Vormundſchaftsrech⸗ Fr . Siering . Mannbeim C 7 Nr . 6

nungen . Gefl . Offerten unter A. B. an die Ge⸗ Verlagsfirma ſeit 1906 . —

ſchäftsftelle d. Bl . in Bonndorf erbeten . E — — — —

aus renom . Fa

9

Fur gefälligen Beachtung !
Sendungen ſind zu richten :

jin Angelegenheiten
à) des Landgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

ſtraße 19 ;

b) des Rechnerverbandes ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

c) der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

— — — — — —

Verlag : die Bad . Landgemeinde⸗ , Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleitung : Oberreviſor Bundſchuh in Konftanz . — Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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